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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Wie der Nationalrat nutze auch der Ständerat die erste Sitzung der Wintersession 2022
zur Wahl des Ständeratspräsidiums und der Mitglieder des Büro-SR für 2022/2023
und wie im Nationalrat wurde mit Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG) auch im Ständerat
ein Mitglied der Mitte für das höchste Amt auserkoren. Vor der Wahl der erst fünften
Ständeratspräsidentin in der Geschichte der kleinen Kammer ergriff der scheidende
Präsident, Thomas Hefti (fdp, GL), das Wort. Es sei gut, dass es in Demokratien
befristete Amtszeiten gebe. Resultate von Wahlen nicht anzuerkennen oder ziviler
Ungehorsam sei hingegen Gift für einen demokratischen Rechtsstaat. Hefti ging auf die
abflauende Pandemie ein, die in der Schweiz auch deshalb glimpflich abgelaufen sei,
weil – trotz aller Kritik – den Kantonen und dem Bundesrat vernünftige Lösungen
gelungen seien. Es greife zu kurz, den Föderalismus für Fehler, die es natürlich auch
gegeben habe, verantwortlich zu machen. Krisen seien «die Stunden der Exekutiven»
aber von Diktatur zu sprechen, sei daneben. Auch aus dem Krieg in der Ukraine, einem
von Russland angezettelten «Krieg gegen die westliche Welt» müsse die Schweiz Lehren
ziehen. Es gelte, die Armee zu verstärken. Bei den Verhandlungen mit der EU – ebenfalls
eine aktuelle Herausforderung – würde man vielleicht weiterkommen, wenn der EU
verständlich gemacht werden könnte, dass die «sehr weitgehenden Rechte» der
Mitbestimmung in der Schweiz nicht nur weltweit einzigartig, sondern auch für die
supranationale Organisation nicht schädlich seien.

Nachdem Thomas Hefti mit grossem Applaus bedacht worden war, schritt die kleine
Kammer zur Wahl ihrer neuen Präsidentin, die 45 von 46 Stimmen erhielt. Ein
Wahlzettel war leer geblieben. Brigitte Häberli-Koller wurde mit starkem Beifall in ihr
neues Amt begrüsst. Die Mitte-Politikerin – nach Josi Meier (cvp, LU; 1991), Françoise
Saudan (fdp, GE; 2000), Erika Forster-Vannini (fdp, SG; 2009) und Karin Keller-Sutter
(fdp, SG) die fünfte Ständeratspräsidentin – war bereits die zwölfte Kantonsvertretung
aus dem Thurgau, die das oberste Amt in der kleinen Kammer ausüben durfte. Nur die
Kantone Waadt (17), und Bern (15) stellten mehr Ständeratspräsidenten. Der Bund wisse,
was er am Thurgau habe, startete die frischgebackene und insgesamt 200ste höchste
Amtsträgerin in der kleinen Kammer ihre Antrittsrede mit einem Dank an die
anwesende Kantonalregierung. Auch sie ging auf die aktuellen politischen
Herausforderungen ein: Krisen und Wandel habe es schon immer gegeben, allerdings
gebe es heute viel mehr Widersprüche, die Unsicherheiten und Ängste weckten und im
schlimmsten Fall zu extremen Überzeugungen und einer gespaltenen Gesellschaft
führten. Es müsse unterschieden werden zwischen berechtigter Meinungsfreiheit und
«radikalen Forderungen bestimmter Gruppierungen». Die direkte Demokratie sei aber
keine Tyrannei der Mehrheit, sondern biete «das beste und ehrlichste Ventil für die
Bürgerinnen und Bürger», die Unzufriedenheit zeigen dürften, Abstimmungsergebnisse
aber selbstverständlich akzeptieren würden. «Wir leben in einer direkten Demokratie,
wo sich niemand auf der Strasse festkleben muss, wo niemand Gemälde mit
Kartoffelstock bewerfen muss und wo man sich auch nirgendwo anketten muss.» Es sei
zudem nicht fair, der Politik böswillige Absicht zu unterstellen, wenn sich ein Entscheid
im Nachhinein als fehlerhaft herausstelle. Unzufriedenheit und Fehler müsse eine
Demokratie aushalten und es sei an den Parlamentsmitgliedern, durch Ehrlichkeit und
Transparenz wieder Vertrauen zu schaffen. Es gebe viel zu tun und die anstehenden
Herausforderungen seien nur gemeinsam zu meistern, weshalb ihre Präsidentschaft
auch unter dem Motto «Gemeinsam - Ensemble - Insieme - Ensemen» stehe

Nach einem musikalischen Intermezzo schritt die kleine Kammer zur Wahl der
restlichen Mitglieder des Büros. Zur ersten Vizepräsidentin wurde Elisabeth Baume-
Schneider (sp, JU) gewählt – ebenfalls mit 45 von 46 möglichen Stimmen (ein Zettel
blieb auch hier leer); damit wird 2023/2024 erstmals eine Sozialdemokratin dem
Ständerat vorstehen – es sei denn, die offizielle Kandidatin für die anstehenden
Bundesratswahlen würde in die Landesregierung gewählt oder aber bei den
eidgenössischen Wahlen 2023 in ihrem Kanton nicht bestätigt. Gleich zu zwei weiteren
Nova führte die Wahl der zweiten Vizepräsidentin: Lisa Mazzone (gp, VD) ergänzte das
erstmals reine Frauenpräsidium und wird – auch bei der Genferin eine Wiederwahl bei
den Ständeratswahlen 2023 vorausgesetzt – 2024/2025 den Ständerat als erstes
Mitglied der Grünen Partei präsidieren. Mazzone erhielt 44 von 46 möglichen Stimmen.

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2022
MARC BÜHLMANN
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Neben einer leeren Stimme entfiel eine auf eine andere Person. Die Ämter des
Stimmenzählers und des Ersatzstimmenzählers werden von Männern besetzt. Andrea
Caroni (fdp, AR) wurde mit 42 Stimmen gewählt (4 Wahlzettel blieben leer) und auf
Stefan Engler (mitte, GR) entfielen 45 Stimmen (ein leerer Wahlzettel). Das Büro-SR wird
immer dann mit einem weiteren Mitglied ergänzt, wenn Fraktionen mit mindestens fünf
Mitgliedern im Ständerat ansonsten darin nicht vertreten sind. Dies war für das
anstehende Amtsjahr der Fall für die SVP-Fraktion, die Werner Salzmann (svp, BE) zur
Wahl vorschlug, der mit 43 Stimmen gewählt wurde (3 leere Wahlzettel).

In einem Festakt wurde die neue Ständeratspräsidentin zwei Tage nach ihrer Wahl in
Frauenfeld gefeiert. Es sei zwar der bisherige Höhepunkt ihrer politischen Karriere, sie
trete aber auch kurz vor dem Pensionsalter im Herbst noch einmal zu den
Ständeratswahlen an, weil ihre Partei mit ihr die grössten Chancen sehe, gab die Mitte-
Politikerin, die als Gemeinderätin, Grossrätin, von 2003 bis 2011 Nationalrätin und
schliesslich ab 2011 Ständerätin die sogenannte «Ochsentour» hinter sich gebracht
hatte, in einem Interview mit der Thurgauer Zeitung zu Protokoll. 1

Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Als Teil ihrer Kampagne zum Stadt-Land-Graben lancierte die SVP Schweiz im Herbst
2021 die Forderung, dass für demokratische Entscheide innerhalb der Kantone neu
föderalistische Prinzipien eingeführt werden sollen. So soll gemäss dem Positionspapier
zum einen bei kantonalen Volksabstimmungen nebst dem Volksmehr künftig ein
Bezirksmehr oder ein Gemeindemehr nötig sein und zum anderen sollen
Kantonsparlamente künftig über ein Zweikammersystem mit einer Volks- und einer
Bezirkskammer verfügen. Die Partei wollte damit die Institutionen des Ständemehrs und
des Ständerats von der Bundesebene auf die Kantonsebene übertragen und so den
ländlichen gegenüber den städtischen Gebieten mehr Gewicht verleihen: Es gehe
darum, «den schädlichen Einfluss der links-grünen Städte auf die freiheitliche
politische Kultur der Schweiz zu beschränken sowie mehr Fairness und Transparenz in
den Stadt-Land-Beziehungen sicherzustellen».
Die Idee eines Bezirks- oder Gemeindemehrs – die in Kantonen wie Schaffhausen,
Appenzell Ausserrhoden, Bern oder Zug freilich auch schon früher diskutiert, aber stets
verworfen worden war – griffen sodann verschiedene Exponentinnen und Exponenten
sowie Kantonalsektionen der SVP auf. Auf Bundesebene erkundigte sich SVP-Ständerat
Werner Salzmann (svp, BE) mit einer Interpellation (Ip. 21.4000), ob es
bundesrechtliche Vorbehalte gegen ein Doppelmehr-Erfordernis in den Kantonen
gebe. Der Bundesrat führte in seiner Antwort aus, dass diese Frage bisher nicht
eindeutig geklärt sei und durch die Gerichte oder gegebenenfalls durch die
Bundesversammlung  bei der Gewährleistung einer entsprechend angepassten
Kantonsverfassung entschieden werden müsste. In der Rechtswissenschaft werde
jedoch grösstenteils die Ansicht vertreten, dass ein Doppelmehr-Erfordernis für
kantonale Abstimmungen unterhalb der Verfassungsstufe wohl zulässig wäre, während
es bei Verfassungsabstimmungen vermutlich im Widerspruch zu Art. 51 BV stünde;
dieser schreibt den Kantonen vor, dass sie eine Anpassung ihrer Verfassungen vorsehen
müssen, «wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten es verlangt».
Im Kanton Zürich gab die SVP im Oktober 2021 bekannt, eine kantonale Volksinitiative
zur Einführung eines Bezirksmehrs zu prüfen. In St. Gallen wählte die SVP den
parlamentarischen Weg und forderte mit einer Motion die Einführung eines
Gemeindemehrs für alle kantonalen Abstimmungen unterhalb der Verfassungsstufe;
nach ihrer Ansicht würde dies letztlich den Zusammenhalt zwischen ländlichen und
städtischen Regionen stärken. Im Kantonsrat blieb der Vorschlag indes chancenlos.
Davor hatte sich auch der Regierungsrat dezidiert für eine Ablehnung des Vorstosses
ausgesprochen, weil dieser ein «massives Ungleichgewicht» bei der Stimmkraft der
Stimmberechtigten aus grossen und kleinen Gemeinden schaffen und damit der
Akzeptanz und Legitimität von Abstimmungsergebnissen schaden würde. Der Vergleich
zum Ständemehr auf Bundesebene sei verfehlt, weil die Gemeinden in den Kantonen
weder historisch noch staatspolitisch eine ähnliche Rolle hätten wie die Kantone im
Bund. Zudem machte die St. Galler Regierung verfassungsrechtliche Bedenken
geltend. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.02.2022
HANS-PETER SCHAUB
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Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Im September 2020 forderte Thomas Aeschi (svp, ZG) den Bundesrat mittels einer
Motion dazu auf, das institutionelle Abkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen, das
Vorhaben abzuschreiben und die EU darüber zu informieren. Eine inhaltlich identische
Motion wurde zeitgleich von SVP-Ständerat Werner Salzmann (svp, BE; Mo. 20.3993)
eingereicht. Zusammen mit zwei weiteren Motionen der SVP-Fraktion (Mo. 20.3985)
und von Hannes Germann (svp, SH; Mo. 20.3991) lancierte die SVP damit einen
koordinierten Angriff auf das institutionelle Rahmenabkommen. Für Aeschi war das
Abkommen nicht mit den Schweizer Landesinteressen vereinbar. Er führte in seiner
Begründung sieben Punkte auf, an denen er sich störte, und zwar namentlich: die
Übernahme von EU-Recht in zentralen Politikbereichen; die «Unterordnung» des
vorgesehenen Schiedsgerichts unter den EU-Gerichtshof; die Ermächtigung der EU,
verhältnismässige Sanktionen gegenüber der Schweiz erheben zu dürfen; die Zahlung
von «jährlich hunderten von Millionen Franken an die EU»; die «Super-Guillotine»,
welche dazu führe, dass mit der Kündigung des Abkommens nach sechs Monaten alle
bisherigen und zukünftigen EU-Marktzugangsabkommen automatisch dahinfielen,
wobei für die bestehenden fünf Marktzugangsabkommen ein Konsultationsprozess von
drei Monaten zur Lösungsfindung vorgesehen ist; die EU-Beihilferegeln, welche auch
für das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der EU gelten würden und
schliesslich das «Vetorecht» der EU gegen Schweizer Volksentscheide in Bereichen, in
denen die EU die alleinige Rechtssetzungskompetenz besitzt. Aeschi verlangte, dass die
Schweiz stattdessen ihre «bewährte Wirtschaftspolitik» fortsetze, bei der man
Beziehungen im gegenseitigen Interesse pflege. Des Weiteren schlug er vor, sich
mithilfe eines Revitalisierungsprogramms gegen allfällige Gegenmassnahmen der EU bei
Ablehnung des Rahmenabkommens zu wappnen. Der Bundesrat hielt sich in seiner
Stellungnahme knapp und verwies auf die Kooperation mit Kantonen und Sozialpartnern
zur Erarbeitung breit abgestützter Lösungen für die zu klärenden Punkte im
Rahmenabkommen. Laut Bundesrat werde man das Abkommen nur unterzeichenn,
wenn für die offenen Punkte zufriedenstellende Lösungen vorlägen. Er beantragte die
Ablehnung der Motion. 3

MOTION
DATUM: 14.09.2020
AMANDO AMMANN

In der Wintersession 2020 nahm sich der Ständerat der Übernahme der
Rechtsgrundlagen über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des SIS an,
nachdem der Nationalrat diese abgelehnt hatte, was einem Nichteintreten gleichkam.
Die Sprecherin der SIK-SR, Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU), fasste zu Beginn der
Diskussion die Ablehnungsgründe des Nationalrats zusammen. Dieser habe bemängelt,
dass EU-Recht übernommen werden müsse und dass das Ausländerrecht verschärft
würde. Ständerätin Gmür-Schönenberger machte diesbezüglich aber klar, dass die
Schweiz als Schengen-Staat zur Übernahme verpflichtet sei und eine mangelhafte
Umsetzung zum Ausschluss aus dem Schengen/Dublin-Verband führen könne. Die SIK-
SR anerkenne die wichtige Rolle der SIS bei der Kontrolle der Schengen-Aussengrenzen
und befürworte daher die verstärkte Zusammenarbeit der europäischen Sicherheits-
und Migrationsbehörden. Dennoch habe die Kommission drei Änderungsanträge
eingebracht: die Richtlinie soll nicht auf die Anordnung und den Vollzug der
Landesverweisung angewendet werden; es sollen Ausnahmen bei der Lieferung von
biometrischen Daten möglich sein und durch zusätzliche Bestimmungen soll die
Aufsichtsfunktion des EDÖB und die Zusammenarbeit mit kantonalen und europäischen
Stellen verbessert werden. Werner Salzmann (svp, BE) zeigte sich zufrieden damit, dass
die Schweiz es sich explizit vorbehalte, kriminelle Drittstaatsangehörige in «souveräner
Art und Weise auszuschaffen», unabhängig von der Entwicklung der EU-
Rückführungsrichtlinie. Für Salzmann habe die Vorlage mit dieser Änderung gute
Chancen im Nationalrat. Auch Daniel Jositsch (sp, ZH) war zuversichtlich, dass der
Nationalrat aufgrund der Anpassungen hinsichtlich der Koordination im Bereich des
Datenschutzes keinen Widerstand mehr leisten würde. Bundesrätin Karin Keller-Sutter
betonte, dass das SIS an die neuen Herausforderungen in den Bereichen Migration und
innere Sicherheit angepasst werden soll. Eine verstärkte europäische Zusammenarbeit
sei notwendig, was nicht zuletzt die Terroranschläge in Paris 2015 gezeigt hätten. Mit
der Zustimmung zu den Verpflichtungskrediten zur Weiterentwicklung des
Schengen/Dublin-Besitzstandes habe das Parlament bereits die finanziellen Grundlagen
für das Projekt geschaffen. Sie verdeutlichte aber auch, dass man aus dem Schengen-
Verbund ausscheiden würde, wenn die gesetzlichen Anpassungen nicht vorgenommen
würden. Daher bat sie die Räte darum, das Differenzbereinigungsverfahren und die
Schlussabstimmung bereits in der laufenden Wintersession durchzuführen. Der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2020
AMANDO AMMANN
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Ständerat nahm die Änderung des BGIAA mit 40 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ohne
Gegenstimmen an. Auch die Übernahme der Rechtsgrundlagen für die Einrichtung, den
Betrieb und die Nutzung des SIS wurde inklusive der drei genannten Änderungen mit 41
Stimmen (bei 1 Enthaltung) angenommen. Abgelehnt wurde – mit 31 zu 11 Stimmen –
hingegen ein Antrag der Minderheit Vara (gp, NE), die eine Bestimmung streichen lassen
wollte, wonach das SEM Einreiseverbote verfügen kann, wenn die gesuchstellende
Person vorgängig Sozialkosten verursacht hat, auch wenn diese Sozialleistungen
berechtigterweise beantragt worden waren. Kommissionssprecherin Gmür-
Schönenberger relativierte, dass diese Kann-Bestimmung bereits bestehe und nicht
durch die vorliegende Vorlage verändert werde. 4

In einer ausserordentlichen Session lehnte der Nationalrat die Motion Aeschi (svp, ZG),
welche die Nichtunterzeichnung und Abschreibung des institutionellen Abkommen
mit der EU forderte, mit 142 zu 52 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) deutlich ab. Es gelang
der SVP nicht, über ihre Parteigrenze hinaus Unterstützerinnen und Unterstützer zu
finden. 
Per Ordnungsantrag von Ruedi Noser (fdp, ZH) wurde die Motion Salzmann (svp, BE; Mo.
20.3993) in der Wintersession 2020 an die zuständige Kommission überwiesen. Dem
Antrag stimmte der Ständerat mit 23 zu 14 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) zu. 5

MOTION
DATUM: 16.12.2020
AMANDO AMMANN

Im Juli 2021 hatte die APK-SR die Motion Salzmann (svp, BE; Mo. 20.3993) vorberaten,
welche die Nichtunterzeichnung und Abschreibung des institutionellen Abkommens
mit der EU forderte. Die gleichlautende Motion Aeschi (svp, ZG; Mo. 20.3986) war
bereits im Dezember 2020 im Nationalrat gescheitert. Angesichts des Abbruchs der
Verhandlungen über das institutionellen Rahmenabkommen erachtete die Kommission
die Motion als obsolet. Diesen Standpunkt vertrat in der Herbstsession 2021 auch
Kommissionssprecher Müller (fdp, LU) im Rat, woraufhin Salzmann seine Motion
zurückzog. 6

MOTION
DATUM: 30.09.2021
AMANDO AMMANN
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TZ, 29.11.22; TZ, 1.12.22
2) Ip. 21.4000 Einführung eines Gemeindemehrs in den Kantonen; Medienmitteilung SVP Kanton Zürich vom 7.10.21;
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3) Mo. 20.3986; Mo. 20.3993
4) AB SR, 2020, S. 1194ff.
5) AB NR, 2020, S. 2583
6) AB SR, 2021, S. 1063f.; Bericht der APK-SR vom 28.6.21
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